
DER B UND E S M I N IST E -4&[;11/ der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen 

F 0 R JUS T I Z des Nationalrates XVII. Gcs(;tzgebungspcr~ 

73l8/l-Pr 1/90 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 4958/J-NR/1990 

Ift!J lAB 

1990 -03- 2 7 

zu I;~ S"J' IJ 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Helene Partik-Pable, Dr. Ofner (4958/J), betreffend 

4265/AB, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Ich plane, noch in diesem Frühjahr den Entwurf eines 

"Namensrecht-Änderungsgesetzes" im Rahmen eines allge

meinen Begutachtungsverfahrens vorzustellen. Zu den 

SChwerpunkten des Gesetzentwurfs soll die Eröffnung der 

Möglichkeit der Beibehaltung des bisherigen Familiennamens 

und auch dessen Voranstellung im Fall der Wahl eines ge

meinsamen Familiennamens bei einer Eheschließung sein. 

Weiters wird der Entwurf eine Lösung der Frage vorge

schlagen, welchen Familiennamen die Kinder zu führen 

haben, wenn die Eltern wegen der Beibehaltung ihres bis

herigen Familiennamens keinen gemeinsamen Familiennamen 

führen. 
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